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”... lernen, kultiviert fUr di® Gesetzlichkeit au 
kämpfen, ohne dabei die Grenzen der Gesetzlichkeit 
während der Revolution auch nur im geringsten zu ver
gessen. " *

Bel Durohsuohungshatidlungeo im ilahmou de« Auf na hrae ver
fahr o ns geht es darum,

- solche Bowelsgogenständo und Aufzeichnungen gern. § 24 
Abs. 1 Siff. 4 StPO baw. 49 StPO zielgerichtet au suchen, 
au sichern und den Untorauchungoabtoilungon au übergeben, 
die geeignet sind, die Wahrheitsfindung im Strafverfahren 
au fördern. Bs ist au gewährleisten, daß Inhaftierte der
artige Gegenstände keinesfalls vernichten oder beiseite- 
schaffen können (Varduoklungsfaandlungen);

» auch andere Gegenstände und Aufzeichnungen, die keine Be
weismittel im Sinne der StPO darstellen, nach den glei
chen Grundsätzen zu behandeln, da sie dem Mf S einen 
Informatlonszuwaohs über den Feind erbringen;

- solch® Aufzeichnungen zu finden und zu sichern, die In
haftierte und andere feindlich© Kräfte zur Informatlons- 
überraittlung nutzen wollen (z. B. Kassiber);

- all® Gegenstände zu finden, die Inhoftlerten dazu dienen 
könnten, sich durch Flucht oder Suizid dem Strafverfahren 
zu entziehen bzw. die die Sicherheit und Ordnung ln. der 
Untersuchungahaftanstalt stören oder beeinträchtigen 
würden,
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Daraus folgt: Die Kategorie "Beweismittel" wird x.i dl .er 
Arbeit weiter gefaßt als in der Strafprozeßordnung. Dar 
Arbeit3begriff "Beweismittel"1 findet deshalb Verwendung, 
weil
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